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kige àîî? sick?ben denen es leicht war«, schön

z.?,ooo Mà in Bewegung zu sitzen, d>ie mit Iren
de» zur Vertheidigung ihr.s Landes aufvrechen wurden

Eiztme fanatische Priester, mit Zuthun auyîáudsi
scher Anstifter, Hauftrer, und unverbesserliche» und
unsersöbnüchen voi maligen Adclichen, versuchten bxi
dem Voîke bald dadurch, baß sie id:» d-cse Orgmn«
fation als eine W-litsirifche Conscciptisa vorftelllen,
bald wieder durch ihre Versicherungen daß es verra-
then werde, Unruhe darüber zu erregen. D>.'ft Ränke
brachten in einige» wenigen Distrikten einen Wider«
stand hervor, der aber nicht von langer Dauer war;
aber in neun ich» Theilen Heloetiens eilten hie jungen
Leute in grosser Meuae he.bei, um sich einschreiben

zu lassenuno die Republik kann sur ihre Vertheiln«

guua auf Zahlreiche Bataillon« zählen.
NnKreieig wurde der Krieg fur den Wohlstand

der R-Publ k ein gross-s Ungiük seyn politisch bewach

tet wird sie ab-r dadurch nur befestigt werden, wenn
denen durch b-e Revolution aufgeregten Leidenschaften

auf Kosten des anewärkigen augreiftuden Feii-des der

Schwung q«q?ben wird; und die Kenntniß der von
den Feinden unserer Unabhängigkeit enttvorftnen Tyei
lungs « und Plünderung; p-ojekten wird alle Söhne
des Vaterlandes untec die g.eichen Fahnen vereinigen.

Das sollgebeade Direktorium wird den Uebelge

sinntkn im Inner» keine Zeit lassen, um gegenrevolu«
tionäre Bew-anngen zu erregen. Es weiß Zwar wohl,
daß der vormalige Schultheiß Steiger, der Commis-

sarius Wevß- die Cnrttn und andre- Patrizier unter
dem Schutz? der Koalisieren eia Jnsurr-ktionscomir-
aebildet h/.ben, das in der Schweiz seine Agenten
hat. Das Direktorium hat aber die Faden dieser

Anschläge in Händen, und die Maaßregeln, die es

mit e ;ch vereint deßhalb treffen wird, werden sv

beschaffen seyn, daß die Verschwörungen mit den

Werfchwornen in dem newlichen Augenblicke zu Grün-
de gerichtet werden; von dieser Seite befürchtet es

nichts, und der Anmarsch jeuer fremden Horden, die

sich unser» Grenzen nähern, giebt ihm keinen Stoff
zu grösser» Besorgnissen.

Die Siege von Morgarten, von Sempach und

von Näfels wurden durch em- klein? Zahl von Tapfcrn
errungen, die fest entschlossen waren, zu siegen oder

zu sterben.
Die kühnen Bergbewohner von App-n'-ell erober

ten ganz allein zu ende des vierzehnten Jahrhunderts
den grossen Tbeil von Schwaben, und »ichrs beweis
set daß die heutigen Hàtier ausgerottet seyen.

Zahlreiche Bataillon- eilen herbei, uw den Angreifer
zu bestrafen. D-s vollziehende Direktorium beschäf

rigt sich, alles zum voraus so zu b.stellen, daß mit
dem ersten Trommelschlag alles bereit und fertig sey?.

N-iu! die helvetische Rrpublik wird nicht, sowie
es ibre Feinde wünschen, zusammenstürzen; sie wird
so lange "b-stehe», als die Felsen die sie beschützen,^

so lange als sie »nler ihren Sáhnsn nnberboàe,
tapsire, tugendhafte Männer und Patrioten zählen
wird!

Republikanischer Gruß.
-Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

G l a >) r e.

Im Namen des Direktoriums der Gen. Sec.,
Mousson.

Gesezgebuîlg.

Grosser Rath, 28. Januar.

(Forks- tzunZ.).

Das Direktorium übersendet Bittschriften von 24
Gemeinden des Distrikts Neus im Kanton Leillan, die
sich über die schwere Loskaufung der Grundzinse bes

klagen, und die àrwohlstìlsten Jahre dieses Jahr-«
Hunderts zum Maaßstab in der Loökausung begehren,
weil ihnen sonst diese drückender werde, als die Grunde
zinse selbst waren- zugleich bemerken sie, daß die Zwei
vom Tausend des Ansiagensystcms, drückender seyen als
der vierte Theil des reinen Ertrags, welcher in Frankreich
als Abgabe bezahlt werde» müsse. Das Direktorium
rath an, hierüber zur Tagesordnung zu gehen.

Leg!er bedauet solche Bittschriften, die gar alle
aus einem'Kanton herkommen der sich immer mit Pas
triotismus brüstet und aus dessen Bittschriften er doch
keinen Funke von Patriotismus hervorleuchten sieht; er
fodert Tagesordnung mit Unwillen. Nüce stimmt ganz
Legier n bei, und wundert sich sehr über -ine solche in»
pertinente Bittschrift, besonders weiß er gar nicht
warum hier eine Vergleichung mit d-n Auflagen Franks
rcichs vorkömmt; er fodert Tagesordnung mit Umvil«
len und Einrückung ins Protokoll. — Es entsteht gross
ser Lerm, Ruf ums Wort, R. f zur Tagesordnung,
Ruf zum Abstimmen. E scher Host, man werde nicht
zur Tagesordnung mit Unwillen in Rukfi^t von Bitt«
schrifttn gehen wollen, die man nicht selbst untersucht
hat, sondern die man nur aus einer Direktor alboihschaft
kennt ; er begehrt entweder Verlesung dieser Bittschriften
oder einfache Tagesordnung über dieselben. Man geht
zur einfachen Tagesordnung.

Das Direktorium übersendet fo'gende Böthschasi:

Das Vollz-AMMdircklormm der helvetischen
ei.um und mtthMarcu Republik, au das
geftMbeude Corps.

Bürger Repräsentanten!
Durch Euere Böthschaft vom r?. Ja-nar habt

ihr uns angefragt : 1. I-z welchem Zustand sich die Paus
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ken der Wöhnungen der obersten Gewalten befinden. '

2. In welchen Verhältnissen die Nation gegen die Gee
meinde Luzern in Rüksicht der durch diese Bauten ver-
ursachtm Ausgab n, stehe.

Um auf diese bftden Fragen zu antworten, mußten
wir verschiedene Berichte einziehen welche die Ursachen
des Verzuges unsrer Antwort sind, und dcnselbigen
entschuldigen werden.

Die Baue oder Herstellungskosten
für den Saal und das Bureau des Se-
nats, steigen auf die Summe der Liv. i?8o. 10 S.

Was noch im Vorsaal zu verfertigen
Liv. loo.übrig bleibt, kann kosten

Summa : Liv. 1330. i° S.
Die Bauten für den Nationalpallast

des grossen Raths, haben bis auf diesen
Tag gekostet Liv. 22,55z. 6 S. 8 D

Zufolge der Schätzung der Kunstver-
ständigen, kann der angenommene Plan
nicht anders beendiget werden, als mit
einer ferneren Ausgabe von Liv. 300,000.

Liv. 322,553. 6S. 8D.
Die im Direktorialgebäude gemachten

Ausgaben, steigen auf die Summe von
Liv. 109,26.

In dem Büreau des Ministers der Aus-
wärtigen Angelegenheiten, wurde ausge-
geben Liv. 3577. 14 S. 8D.

Es bleibt noch zu verfertigen übrig,
für Liv. 1600.

16 S-

Was noch zu verfertigen übrig bleibt,
«m nicht die Direktoren sondern das Direk-
torium und seine Büreau samt dem Fi-
nanzminister mit dem Büreau zu logiren,
wird kosten Liv. 50,000.

Die Reparationen um in diesem Ge-
bände die Direktoren zu logiren, werden
betragen Liv. 300,000.

Liv. 5,1,77. 14S. SD.

Im Büreau des Ministers der Künste
und Wissenschaften, wurde ausgegeben

Lls. 5412. 5S. 9D.
Und es bleibt noch zu verfertigen

übrig

W, Es ist zu bemerken, daß die Ausgaben für
dieses Büreau nur deswegen auf diese Summe anfiel-
gen, weil man genöthigt war, drei kleine schlechte
Häuser zu vereinigen, um ein geräumiges für den
Minister und das Büreau zu erhalten.

Die Kosten der Einrichtung des Justiz-
Büreau. betragen Liv. 64. 12 D.

Diejenigen für das Kriegsbüreau Liv. soZ.

Resultat:
Die wirklich gemachten Reparationen

und Bauten, belaufen sich auf Liv. 43,237. 19 S. 3D.
Zu Beendigung der angefangenen Bau-

ten wird nach dem Eaachten der Kunstver-
ständigen, erfodert, eiue Summe von Liv. 652,700.

Die sämtlichen Ausgaben für die Bau-
ten der Wohnsitze der. Gewalten, werfe»
eine Summe aus, von Liv. 7°°,987. 19 S. 3 D.

Ihr verlanget auch noch zu wissen, Bürger Reprä-
scntanten, in welchcn Verhältnissen die Nation gegen
die Gemeinde Luzern wegen der obgedachten Ausgaben
stehe.

Liv. 360,926. 16 S.
Die Reparationen welche für den

oberste» Gerichtshof gemacht wurden, be-

tragen Liv. 1747.

Waszu verfertigen übrig bleibt, wird
««geschlagen auf Liv. 1000

Liv. 2747. 5S.
Die Reparationen welche in dem von

dem Bürger Direktor Laharpe und dem
Minister des Innern bewohnten Hause, ge-

Liv. 2015. 9S.macht wurden, betragen

Wovon Zoo Lib. für die Zimmer des Bürger
Direktor.

Nun erinnern wir Euch, daß Ihr als Grundsaz
sfestgesezthabet, daß diese Ausgaben der Nation obliegen
kund kcine derselben der Gemeinde Luzern zur Last sal-

Z S. leu solle.

Dem zufolge ist die Nation der Gemeinde Luzern
soviel schuldig, als sie bis auf diesen Tag vorgeschossen

hat, und dieser Vorschuß belauft sich auf die Summe
der Liv. 16,000.

Der Mehrwerth der gemachten Ausgabe wurde
zufolg Eurer Dekreten von dem Nationalschatzamt oder
von der Verwaltungskammer mit Geldern die der
Nation zugehörten, bestritten.

In der hier beigehenden Tabelle, werdet Ihr, Vür-
ger Repräsentanten, die Details der Hauptrechnungen

2D.



finden, von der w:r Euch hisroben nur dm Zusam-
nrenzug geliefert haben.

Republikanischer Gruß.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums.
G l a » r e.

Im Namen des Direktoriums der Gen. Secret.
Mousson.

Herzog v. Ess. findet hier so viele mal hundert-
tausend Franken, daß er denkt jedem Schweizer werde
das Herz bluten, besonders wenn man denkt die Aus-
führung koste meist mehr als die Entwürfe anzeigen;
besonders aber fallt ihm auf, daß die Künste und Wis-
senschaften hier sehr theuer sind, in Vergleichung mit
der Just-z und Polizei; er fodert also über diese Both-
schast Niedersetzung einer Commission, und ist mit dem
Direktorium nur darinn einig, baß er auch überzeugt
ist, alle diese Unkosten werden auf die Nation und
nicht auf Luzern fallen.

Iimmermann begreift, daß man über diese
schonen Rechnungen erstaune, und wundertsich, warum
nicht noch etwa eine sechste Null hinten angeftzt ist;
er stimmt der Verweisung an eine Commission bei,
deren Arbeit er nicht für schwierig halt, denn dieselbe
werde sich auf Wegsireichung einiger Nullen beschränken;
übrigens gesteht er, daß wann er das Direktorium nicht
so wohl kennen würde, er glauben müßte, daß unter
dieser Message etwas verborgen liege, und sie einen
Nedenzwek habe; da er aber dieses nicht vermuthen
will so denkt er, scye nur aus Irrung eine Null zuviel
in diesen Rechnungen angesezt worden. Uebcrhaupt
aber hosst er, werde niemand daran denken, von Lu-
zern wegzuziehen und wie Marktschreier heute hier und
morgens dort die Bude aufzuschlagen, und auf diese
Art von einer Stadt Heivetiens in eine andere zu ziehen,
sondern daß man sich begnügen werde in Luzern zu
bleiben und keine Nationallpalasie zu bauen.

Schlumpf stimmt bei, und denktauch, die Com-
Mission werde nur einige Nullen auszuwischen haben,
indem die Helvetier keine Palläste brauchen, und be-
sonders nicht solche, die diesem Kostenverzeichmß zu-
folge, nicht nur vergoldet sondern mir Goldblech über-
zogen seyn müßten, um solche Summen zu kosten.

Gapani stimmt auch für eine Commission und
giebt zu bedenken, daß alle diese vielen mal hundert-
tausend Franken vom Schweiße des Landmanns enthoben
werden mußten. Die Commission wird erkannt, und
in dieselbe geordnet:

Zimmermann, Gapani, Escher, Rell-
si ab und Leg! er.

Der Senat verwirst den Beschluß über die Ent-
lassrmg des Bürger Dir ktcr L e g r and. Man klatscht.

Er lach er will dem Bürger Direktor Legrand eine
Deputation zusenden, um ihn zu bitten an seiner Stelle
zu bleiben. Man geht zur Tagesordnung.

- MI
Grosser Rath, 29. Januar.

Präsident Graf.
Meyer von Arbon erhält ans Begehren für 14

Tag, und Cam enzind für 8 Tag Urlaub.
Ein Brief worinn der Br. Direktor Legrand

auf seinem Entlassungsbegehren besteht, (er ist abge-
drukt S- wird verlesen.

Gysendörfer sagt : der Senat verwarf den Ente
lassungsbeschluß, in der Hofnung daß Legrand noch
werde überredet werden können, an seiner Stelle zu
bleiben: da nun aber hier ein Beweis vorhanden ist,
daß Legrand auf seinem Entschluß beharrt, und weder
die Konstitution noch ein Gesez wieder denselben spricht,
so ist auch zu erwarten, daß der Senat nicht werde
durch Hartnäckigkeir für seine Meinung, einen Mann
seiner Familie berauben wollen, der er unentbehrlich
nothwendig ist: ich trage daher darauf an, diese Ent<
laßung anzunehmen, und den Senat sogleich eiuzula-
den, das Loos in Rükßcht einer neuen Direktorstelle
zuziehen, nnd den Rath selbst bis dahin als sortdau-
rend zu erklären.

Anderwerth ist in Rüksicht der Entlassung glci-
cher Meinung, allein wir sollen den Senat nicht zur
neuen Wahl einladen, ehe wir wissen daß derselbe die
Entlassung Legrands angenommen hat, weil keine neue
Wahl vorgenommen werden konnte, wann, der Senat
arss seinem gestrigen Beschluß beharren würde. Car-
rard ist in Rüksicht der Vertagung der Einladung zum
Loosziehen, nicht Anderwerths Meinung, weil durch eine
solche Vertagung der Intrigue und der Cabale Zeit ge-
geben würde, sich in dieses wichtige Geschäft zu mi-
scheu: in Rüksicht der Entlassung selbst aber, ist er
überzeugt, daß wir dieselbe nicht verweigern können:
er stimmt also Gysendörftrn bei.

Kühn wär schon gestern überzeugt, daß aller
Wiederstand gegen die Abtretung Ltgrands fruchtlos
seyn würde, und daß es ungerecht sey, durch Versagung
eines so billigen Begehrens den Verfall einer ganzen
Familie zu bereitender stimmt daher Gysendvrftrn bei,
und fodert daß der Senat eingeladen werde durch eine
Abordnung, in dem Saal des Obergerichtshofs das
Loos über den Vorschlag und die Wahl zwischen beiden
Räthen ziehen zu lassen. Graf und Cap ani folgen
diesem Antrag, welcher emmüthig angenommen wird.

Secret an bei Anlaß der Redactionsverlesung
dieses Beschlusses, glaubt es sey doch nochwendig Le-

grand durch einen bestimmten Beschluß seine Entlassung
zu gestatten, weil doch kein Direktor nur willkührlich,
ohne Erlaubniß der Geftzgeber, abtreten könne. Enter
stimmt bei und fodert, daß also diese beiden Beschlüsse,
der der Entlassung und der der neuen Wahl getrennt
werden. Escher bemerkt, daß wenn man ein bestimm-
tcs Entlassungsdekret geben will, dann durchaus An-
dcrwerths Antrag angenommen werden muß, die Ein-
ladung zur neuen Wahl, erst dann in de? Senat zu sen



den, wann die Entlassung tegrands bestätigt ist. Die-
ser Antrag wird angenommen.

Die Grnndscche des Friedensrichter - Gutachtens
werden in Berathung genommen.

§. i. Jede Gemeinde soll einen Friedens-
richrer haben. Cartier will, daß in den Stnoten
jede Sektion einen Friedensrichter habe. Tab in will
jeder Pfarrgemeinde einen Friedensrichter geben. An-
verwerth bezeugt, daß es der Kommission leicht war
nach der Behandlung dieses Gegenstandes von der er-
stcn, dieses neue Gutachten zu entwerfen: übrigens
glaubt er braucht man die Gemeinden nicht näher zu
bezeichnen, und es sey überflüssig jeder Sektion der
Städte einen besondern Friedensrichter zu geben.

Carrard will bestimmen baß in j.'der Gemeinde
die eine Urversammflmg hat, ein Friedensrichter sey.

Escher glaubt, die Grundsatze dieses Gutachtens er-
fodern, daß jede Sektion der großen Gemeinden einen
Friedensrichter habe, weil dieselben meist auch in mehr
rere Pfarrgemeinden abgetheilt sind, die Sektionsein-
thciluttg aber für poetische Gegenstände bequemer als
die Pfärrgemeindeeincheiiimg ist. Dagegen aber will er
dieses nicht auf die Stàdte einschränken, weil diese
keine politische Vorzüge mehr haben, sondern jeder
Sektion einer großen Gemeinde einen Friedenrichter
geben.

Desloes bezeugt, daß ihm zwar die Grundsätze
dieses Gutachtens nicht gefallen allein da die häufigen
Verwerfungen des Senats uns nicht mehr gestatten,
die frühern Grundsatze wieder aufzustellen, so stimm er
Eschern bei. Io mini ist gleicher Meinung, will aber
jedem Friedensrichter einen Suppleanten zugeben laßen,
und den ganzen Rapport als Beilage der Grundsatze,
dem Senat übersenden. Er la cher stimmt ganz Eschcrn
bei, weil sonst die Friedensrichter in den Städten so

viel zu thun hab-n würden wie die Stadthaiter.
G m ü r will nicht schon wieder neue Beamte an-

schassen, sondern das Friedensrichttrgeschäft den Mu-
mcipalbeamten übergeben.

Da der Senat neuerdings die Beziehungsart der

Auflagen verwirft, so foderl Kühn Tagesordnung über
diesen Gegenstand, darauf begründet, daß die Aus-
iwang der Gesetze dem Vollziehungs-Direktorium zu-
komme. Denn schon hat der Senat durch seine bestem-

dige Verwerfung, die der Republik so unentbehrliche Be-
z-ehung der Auflagen lange genug aufgehalten, und es ist
endlich Zeit, das? wir die Republik im Gang erhalten,
wann der Senat dieselbe durch jede Kleinigkeit die ihm
nicht gefallt bestandig in ihrer so dringenden Organi-
sation aufhält.

G span? folgt ganz Kühn, und begreift gar nicht
wie wahre Republikaner die Dringlichkeit dieses der Res
Publik so unentbehrlichen Beschlusses nicht einsehen

wollen. Carti er fodert Rükweisung an die Kommis-
fion, weil wir dem Direktorium nicht noch mehr ch?e-

«alt in die Hände spielen sollen, als es der Konsti-

tution zufolge schon hat, und wann wir den, Sesmt w
seinen Wünsche» entspreche», die AuslagenbezietzungS?
art dann auf eine geftzUche Hrt i esti-mm werden kann.

^Herzog v. Ess. will far dieftsmal noch der Korn-
mWon den Auftrag geben, einige zwekmaßige Verands-
rangen in diesem Beschluß vsrzâchmen: wann aber der
Senat auch dann wieder unsern Beschluß verwirft, so
sich? er kein anderes Mittel b e Republik im Gang zu
erhalten, als Kuhns Antrag anzunehmen. Graf will
weder den Senat anklagen baß er die Republik in ch-
rèm Gang stire, noch dem Direktorium Gewalt geben,
damit es etwainr zulczt unabhängig vor., Vvlrswillm,
das kst despotisch die Republik führe, sondern er for-
dttt Rükweisung dieses Gegenstandes an die Kommiß
lion zur schleunigen Umarbeitung.

Carrard sagt? gestern ist der wahre Grund der
öfter?, Verwerfungen? dieses Beschlusses von Seite des
Senats in seiner tunmktuarisihen Sitzung-bekannt wo«
den: ma» mochte einige KZ des Anfiasensystems selbst
umändern, und daher wi" man die Bezichangsart der-
selben nicht annehme» : alleich wann man vom der Fi-
nanzkommWon/oder:, daß jîe hierin dem Senat ent<
spreche, so erkläre ich im Namen derselben, daß sie nis
Ihnen vorschlagen wird, die Konstitution auf diese Art
mit Füßen zn treten! Das Auflagen System ist gesezlich
bestimmt für ein Jahr, und soll auch heilig ausgeführt
werden; und wann der Senat diese Ausführung unge-
achtet dsr Gefahr der Republik hindern will, so bleibt
uns, wann wir die Republik erhaben wollen, kein êderer Weg offen, als der welchen uns Kühn vorge-
zeichnet hat! Will man aber noch einen Versuch wa-
gen, nun wohlan! — allein nur unbedeutende Aban-
ocrungen wird euch die Kommission vorschlagen: '.sollt
ihr mehr, so übergebt den Gegenstand einer neuen Com-
Mission.

Hnber sagt: ich bin überzeugt daß wir doch noch
an? Ende den Weg werden einschlagen müssen den uns
Kuh» vorzeigte, wann wir dem Senat endlich einmal
begreiflich machen wollen, daß vor allen, aus die Re-
pubiik gehen muß, und daß er diesem oberste» Grund-
sntz unsrer gegenwärtigen Thätigkeit, seine unertràgli-
Sàierigkêilssucht einstweilen bis wir gehörig orgq-
nisirt sind, aufopfern muß: denn meist werden nnft«
wichtigsten Beschlüsse nicht etwann darum verworfen,
weil die Grundsatze derselben der Majorität des Se-
nais zuwieder sind, sonder?, weil die einen Senatoren
hier etwas wider das Lskalitatsinteresse ihrer Gein ein-
den — die andern dort etwas ähnliches finden, was
ihren individuellen Ideen nicht entspricht — dan?, ver-
einige'., sich diese verschiedene Partheien mit ihre» Lo-
kalitätseiuwendungen zusammen, und bilden zur Ver-
werfung eine Majorität, die auf diese Art die dringend-
sie Organisation der Republik aufhält.

ßDie Fortsetzung folgt.)



Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

.von Escher und usteri
Mitglieder» der gesezgebende» Räthe der helvetischen RepublU.

Band Ä. X<>. I.XXXII. Luzern, 26. Hsrmmg 1799»

Gesezqeöung.
Entwurf eines Gesezbuches über den bürqer-

lichen Rechlsgaug: Dem grosseil Rath
im Namen einer Commission vorgelegt
von Secretau.

Erster Theil. Bon den Streitsachen.
Erstes Buch. Von dem Verfahren zu Erhalt

tung ein?s Rechtsipeuchs.
Erster Titel. Ueber den Rechtsgang vor den

Distnkisqericht-n.
Erstes Kapitel. Ueber den Gang des Pro-

jesses bis zur Beurtheilung.

Erster Abschnitt.
Von der Vorladung und von der Mikthci-

lung der Klag- und Verrheidrgungs
sch elfte».
§ 1. Eine jede Vorladung muß von dem Vorft-

zer des Dnftiktsgerickts chtwMgt seyn.
§ 2. Wenn'der Vorsitzer des Gerichts krank, oder

ausser Stand ist sein? Verrichtungen zu erfüllen, oder
von dem Distriktk-tzaupcerte abwrftnd ist, so muß man
sich zu Erhaltung der Vor'adr-na an den ihm unmit-
leiden in der Reihe folgenden Richter wenden.

§ Z. Der Vorsitz-r des Gerichts soll niemals ein?

Vorladnag bewilligen bevor er die Urkunde des gut
lichen Vergleichs, (den Verbalprojeß über die gütliche
Ausgleichung) vor dem Friedensrichter gesehen hat,
wenn die Partheien diesem Versuche unterwe rfen waren

§ 4. Die Vorladung soll von diesem Versuch ciner
gütliche!! Ausgleichung ausdrüküche Erwähnung thun.

Nebst dem soll sie noch einhalten:
1. D?» Nomen. Wohiisit und Beruf sowohl

drs Klägers, als der vorgeladenen Patthej.
2. Den Schluß des Klägers und die kurzge-

faßten Gründe der Klage.
Z. ZNn Tag, die Stunde und den Ort der

Erschkinung.
4. Die Ausmahlung eines Wohnsitzes in dem

Haupioete des Distrikts.
§ 5. Der Kläger soll gehalten seyn, mit der Vor-

laduug Abschriften der Aktenstücke, auf welche sich die
Klage gründet, oder wenn solche zu weitläufig sind,
Auszüge davon mitzutheilen.

§ 6. Wenn die Vorladung an mehrere Miterben,
Gemcinschgjtrr oder Mitschuldner gerichtet ist, so sollen
dre Abschriften der Aktenstücke nur allein dcmfenigen
unter ihnen mitgetheilt werden, dessen Wohnstz von
dem Gericht am wenigsten entfernt ist, und zugleich
die übrig?» eingeladen werden, sich die Mittheilung
derselbe» von ihm zu verschaffen.

K 7. Am gleichen Tag, da die Vorladung ange«
legt wird, soll der Kläger diese Aktenstücke bei dem
Sew eider des D'strittsgerichks, vor welches die Sache
gehört, abgeben.

§ 8. Der Gerichlsschreiber soll auf die Nükseite
eines jeden dieser Aktenstücke diese Worte schreiben:
„Vorgelegt den" (mit Anzeige des Tags) und sich

nachdsr unterschreiben.
K y. Er wird dem Kläger einen ausführlichen

Empfangschrin der von ihm erhaltenen Aktenstücke zu«
steilen.

§ 10. Von dem Kläger soll keine neue Schrift in
der Sache vorgelegt werben können, ausgenommen in
denen durch die Z vorgesehenen Fällen.

§ 11. Der Kläger soll ftrners in seiner Vorladung
die vorgeladene Parthe! auffodern, ihm ihre Berthe»
digung samt den Belegschriften zu denselben, im
Lauf? von acht Tagen bekannt zu machen.

§ 12. Die Anlegung der Vorladung soll durch
den Wecke! des Distnàsqerichts geschehen, weicher
die von dem Vorsitzer besiegelte Urschrift (Original)
der vorgeladenen Parthei oder in ihrem Wohnsitze ab»

geben, und die Abschrift, nachdem er zu End derselben
Beeicht über die Anlegung eingeschrieben bat, dem
Kläger zustelle» wird; darin soll «r die Person, deren
Sie Urschrift übergeben worden ist, den Tag und die
Stunde anzeigen f und seine Unterschrift beifügen.

Z IZ. Wenn der Weibcl Niemand im Wohnsitze
findet, so soll er die Ausfertigung in Gegenwart zweiee

»Mengen an die Thüre heften, und in seiner schriftliche,?
Berichterstattung die Namen derselben anzeigen.

K 14. Wenn mehrere Personen durch die gleiche
Ausfertigung vorgeladen werden, so soll einer jeden.



die n,chk mit der andern in der gleichen Haushaltung
(Famllic) steht, eine Urschrift überliefert werden.

§ iZ. Niemand soll wegen einer persönlichen Sa-
che in erster Znstanz vor irgend einen andern Richter
gezogen werden können, als vor das Distriktsgericht,
l!> dessen Bezirk er wohnhaft ist; bei Strafe einer
Geldbuße von zehn Franken für denjenigen, der eine
solche Vorladung erhalten hat.

§ 16. Hingegen sollen die dinglichen Sachen vor
dem Distriktsgericht angehoben und fortgeführt wer
den, in dessen Bezirk das den Gegenstand des Streit-
Handels ausmachende unbewegliche Gut gelegen ist.

§ 17. In einem sslchen Falle soll die Vorladung
von dem Vorsitzer des Gerichts, hinter dem das Gut
gelegen ist, bewilliget werden. Der Vorsitzer des Ge
nchts, hinter welchem der Beklagte angesessen ist, soll
sein Visum in folgenden Worten beisetzen: „anzulegen
bewilligt" samt dem Tag wird seiner Unterschrift.
Der Weibcl des Gerichts des Wohnsitzes soll die An:
tcgung thun.

§ 18. Uebcrhaupt soll keine von einem Richter
ausser dem Distrikte herkommende Wissenlassung einem
Bürger angelegt werden können, wenn sie nicht mit
einer solchen Bewilligung von Seite des Vorsitzers des
Disiriktsgcrichts seines Wohnsitzes begleitet ist.

§ iy. Jede Rechtssache, welche die ganze oder
theilsweise Ansprache einer Ver'assenschaft zum Gegen
stand hat, und in dem Laufe eines Jahres angehoben
wird, soll vor das Gericht des Orts gebracht werden,
wo der Verstorbene zur Zeit seines Absterbens seinen

Wohnsiz hatte. Nach Derfluß eines Jahrs ist diese

Verzeigung eines besondern Gerichts ohne Wirkung.
§ 20 Die Fremden, welche keinen bekannten

Wohasiz in Hànen haben, und die Schwcizcrbür-

gcr, die sich in dem gleichen Falle befinden würden,
sollen entweder durch eigenhändige Ueberlieferung der
Kundmachung, oder durch Abgabe derselben in der

Wohnung ihrer Pächter, Hauslcnte, Einziehet', Bevoll
,nächtigten, oder anderer ihrer Sachwalter, oder end

lich, in Ermanglung von Personen dieser Art, durch
einen an der Thüre des Hauses der Sitzungen des

Gerichts anzuschlagenden Zedel, vorgeladen werden.
§ 21. Die Abwesenden sollen in dcr^ Wohnung

ihrer Bevollmächtigte», Sachwalter, Pächter oder
Miethleute, oder in deren Ermanglung durch Anhef-
tung ans die Thüre ihres lezlcn Wohnsitzes vorgela-
den werden.

§ 22. Die Minderjährigen, oder andre mit Vor-
wundern oder Sachwaltern versehene Personen, sollen

entweder in eigner Person dieser Vormünder und Sachs
waiter oder in derselben Wohnsitzen vorgeladen werden.

§ 2Z Die Zwischenzeit von der Vorladung bis

zur Erscheinung soll von vierzehn Tagen seyn, nem-
steh von dem Tag an zu rechnen, wo die Anlegung
der Kundmachimg wirklich geschehen ist.

Z 24. Der Vorsitzer soll niemals von dieser Vor-

schrift abweichen können, als in den Fällen, da er
augenscheinliche Gefahr im Verzug findet.

§ 25. Die vorgeladene Parthei soll in Zeit von
acht Tagen nach Empfang der Wissenlassung, ihre
Vertheidigung dem Kläger selbst übergeben, oder in
seinem ausgewählten Wohnsitze ablegen lassen; ihrer
Vettheidigungsschrift soll sie Abschriften der Aktenstücke
worauf solche gegründet ist, und wenn diese zu weit-
läufig sind, Auszüge derselben beifügen. Diese Mit-
theiinng soll, nach denen für die Vorladung vorge-
schrieben«» Formen, geschehen.

§ 26. Der Beklagte soll in dem gleichen Zeitraum
von acht Tagen die Bclegschriftcn, auf welchen seine
Vertheidigung beruhet, in die Distriktsgenchtschreide-
rei abgeben.

K 27. Diese Eingabe soll nach der gleichen Form
geschehen, wie solche für den Kläger im §7,8 und y
vorgeschrieben ist.

§ 28. Im Laufe des Rechtsstreiks soll der Beklagte
kein neues Aktenstük vorweisen können, ausgenommen
in denen durch die § vorhergesehencn Fallen.

§ 29. Die Verlheidigungsschristen sollen kurz zu-
sammen gesaßt seyn. Die uncmläßlichcn Bescheide,
so wie alle andre zerstörende Einwendungen sollen da-
rin als Hauptjache angebracht werden; die in der
Vorladung aufgestellten Thatsachen sollen darin entwe-
der eingestanden, oder widersprochen, wo nicht, so

sollten sie, als eingestanden angesehen werden, wenn
sie den Beklagten persönlich berühren.

§ 20. Wenn die Partheien mit einander überein-
gekommen sind, so können sie ohne vorherige Vorlas
dung und Mittheilung der Aktenstücke vor dem Ges
richt erscheinen.

Zweiter Abschnitt:
Von demjenigen, was vor dem Gericht

im Fall der Nichterscheinung einer der
Partheien vorgeht.
§ 3l. Wenn der Kläger an dem zur Verhörung

angesehen Tag nicht erscheint, so soll der Angeklagte
ohne einige Untersuchung der Klage und der Kosten
enthoben seyn.

§ 32. Wenn der Angeklagte sich nicht stellt, so

sollen ihm die Schlüsse des Klägers samt den Kosten
zugemutdct werden.

§ 33. Der Ausbleibende soll zu 2 Franken Büß
verfällt seyn.

§ 34. Niemals soll ein Contumazurtheil können ge-
sprechen werden, ohne daß die nicht erscheinende Par-
tei dreimal laur von dem Eerichtsdiencr bei der Thüre
des Gerichtshofes seye aufgefordert worden. — Dieß
Urtheil soll nicht vor Mittag kàengesprochen werben;
auch nicht, ehe und bevor alle andere Streitsache»,
die vor bemseldigen Gericht obwalten, werden abgethan
seyn ; unter der Straf der Nichtigkeit (Ungültigkeit)
des Spruches,



Z 35. Hat der Klager wegen Nichterscheimmg den
Spruch erhalten, so soll er selben dem Beklagten spä-
testens acht Tage nachher kund machen; dieser Anzeige
wird eine neue gerichtliche Vorladung auf den nach-
sten Verhörtag unter Beibehaltung der in dem § 23
festgesezten Zwischenzeit beigefügt werden.

§ 36. Wenn der Beklagte auf diese neue Auwei-
sung nicht erscheint, so spricht das Gericht auf den
Kläger ab, und der Spruch bleibt unwiderruflich.

« 37. Ausgenommen sind einzig die Falle, wo der
ausbleibende Theil entweder in Gefangenschaft gelegen,
für das Vaterland unter Waffen gestanden, oder der-
gestalt bon Krankheit befallen ist, daß er nicht erschei-
nen, noch einen Andern, mit Vollmacht versehenen,
stellen konnte; wenn er von einer grössern Gewalt ab-
gehalten worden; oder endlich, wenn es unmöglich
war, daß eine oder andere der Vorladungen ihme zu-
kommen konnte.

§38. In jedem dieser Fälle, kann der Ausbleibende
acht Tage nach gehobenem Hindernisse den Klager vor
G-richt laden, allwo er wieder in feine Rechte wird
gesczt werden, so wie er es bei der ersten Verhörung
würde gewesen seyn. Die Kosten folgen Tann dem
Ausgang des Handels, wenn dem Ausbleibenden keine

Schuld kann zugedacht werden.
§ Zy. Hat der Augeklagte einen Contumazspruch

erhalten, so wird er selben dem Ankläger verdenken,
und zwar innert acht Tagen, und ohne Erlassung einer
Aufforderung.

§ 40. Wenn der Kläger nicht binnen acht Tagen
nach Anzeige des Spruches, sich um eine neue Vor-
ladung umsieht; so hastet selber gänzlich gegen ihn.

§41. Ausgenommen sind die nämlichen Fälle, die
in dem § 37. in Rüksicht des ausbleibenden Beklagten
angeführt werden; der nämliche Vortheil, so im § Z8.
für ihn bedungen wird, bleibt dem Kläger ebenfalls
vorbehalten, wenn er sich in gleichem Falle befindet.

Dritter Abschnitt.
Won dem, was vor Gericht v0rgeht, im

Fall beide Parteien erscheinen.
K 42. Die Parteien mögen sich persönlich oder

durch einen Bevollmächtigren stellen.
§ 4Z. Bloß in Ehesachen sind die Parteien ange-

halten in eigner Person zu erscheinen.
§ 44. Die Vollmacht darf bloß von dem Bestel-

ler unterzeichnet seyn; wenn aber seine Gegenpartei
die Unterschrift nicht anerkennt, so muß derjenige, so

die Vollmacht ertheilt hat, in einer kurzen von dem
Gericht zu bestimmenden Frist, vor dem Friedensrichter
seines Ortes sich stellen, vor selben; seine Unterschrift
anerkennen, und deßfalls sich ein Zeugniß geben las-
sen, um solches in dem Rechtshandel vorzuweisen.

§ 43. Der Maugel der Glaubwürdigkeit der Unter-
schrift wird die Statthadung der Erscheinung nicht

hindern; sollte aber diese Unterschrift des Bestellers
nicht nach der oben vorgeschriebenen Form bewähret
werden, so soll der angebliche Amvald in die Kosten,
so er veranlasset, und in die Busse vvn zwanzig Frau-
ken versallen seyn. — Was beim Verhör vorgegan-
gen, soll übrigens als nichtig anzusehen seyn.

§ 46. Es soll den Parteien nicht erlaubt seyn,
sich von einem Advokaten begleiten zu lassen, es scye
dann in Sachen, die sich über zweihundert Franken
belauffen.

§ 47. Zu diesem Ende wird der Richter bei Er-
öffnung des Prozesses den Parteien auferlegen zu er-
klaren, wie hoch sie den Belang ansetzen.

§48. Können die Parteien darüber nicht des ein-
ten werden, und sollte die eine derselben den Belangs
mehr, die andere weniger als zweihundrrt Franken an-
setzen, so wird der Richter durch zwei auf der Stelle
zu ernennende Sachkundige eine Schätzung verordnen;
diese Sachkundigen werden, wenn es seyn kann, auf
der Stelle, oder wenigstens ohne langen Verzug, zur
Schätzung des angesirittenen Gegenstandes schreiten;
und einsweilen soll der Awokat nicht zugelassen werden.

§ 49- Ergiebt es sich aus der Schätzung daß
eine von den Parteien den Belang der Sache so hoch
oder nieder angesezt hat, daß sich daraus schließen
laßt, sie habe einzig zum Zwek gehabt, unnökhigcr
Weise die Rechtssache in die Lange zu ziehen, und die
Gegenparteien zu necken, so mag selbige von dem
Gericht zu 4 Franken Büß und zur Leistung der Schas
zungskosten verurtheilt werden..

§ Zo. Die Schätzung der Sachkundigen hat keine
andere Wirkung auf die Parteien als die Zuläßlich-
keit der Advokaten, die Gerichtsbehörde und die schrift-
liche oder mündliche Verfahrungsart der Sache zn
entscheiden, laut § 64t

§ zi. Vor allen Dingen soll d-r Präsident die
Part-icn zur Vereinigung ermähnen, und wird selben
sogar die Mtttel dazu anzeigen, allein wenn sie eins
schoii von dem Friedensrichter vergeblich betriebene
Vereinigung ausschlagen sollten, so darf die Sache
nicht unter dem Verwand neuer Versuche rüksiändig
gemacht werden.

§ Z2. Ehe der Kläger nach vorgeschriebener Art
seine Klage gestellst, oder unmittelbar nachdem ftibe
wird gestellet worden seyn, mag der Angeklagte über
die richterliche Comperenz Einwendungen machen.

§ 53. Diese Einwendung wird nicht mehr zuge-
lassen, wenn sie bei der ersten Erscheinung veruach-
lässigst worden.

H 54. Es wird über den Grund einer solchem
Einwendung summarisch, und bei ebendemselben Ver-
hcre gesprochen werden; es wäre dann, daß irgend
ein auf diese Einwendung sich beziehender Beweis da-
zu käme, dcr einen Vorschub erheischet. Man wird
über diesen Gegenstand keine von den Parteien geschrie-
bene oder angegebene Schlüsse zu gebensondern diese'



wcrd.cn sich blos? auf eine einfache wörtliche Folgerung
einschränken, deren Inhalt ovn dem Gerichtsschreiber
in das Protokoll getragen werden ,»ll.

§ 55- Die Partei, welche sich zu Lasten kommen
laßt/ ihren Gegner vor einen und.'fugten Richter vow
geladen zu haben, soll in die Kosten verfällt werden,
die sie derselben ohne Grund verursacht hat. Gleich-
wohl wird ich Sachen, die nicht von der Competcnz
des Nichters sind, die Appellation vorbehalten.

K 56. Diejenige der Parteien, die nicht an dem
Orte wohne:, wo das Gericht seinen Siz hat, ist
gehalten, daselbst einen Ort zu bestimmen, wohin die
Vorladungen und andere Anzeigungen an ihn können
gerichtet werden.

§ 57> Wenn die vorgeladene Partei vorschützet,
daß in der Vorladung, oder in der Vorweisung der
Akten irgend etwas fehlerhaftes gegen die §4,5,6
und 7 statt gehabt habe, so muß sie solche Einwendung
in dem ersten Verhöre machen; es wird darüber unver-
weilt und summarisch verfahren werden, wie in § 3-
Wenn die Vorlabung oder die Vorweisung der Akten
fehlerhaft ist, so wirb sie als nichtig erklärt, die vor.
geladene Partei von der Instanz befreiet, und dersele
ken ihre Kosten gerichtlich zuerkennet werden. Gleich-
wohl steht dem Kläger frei wieder von vornen anzu-
fangen. Ueber sorhane Entscheidung hat keine Appel-
lation stakt.

§ 58. Auf die Beschwerden des Klägers, daß der
Beklagte ihm weder seine Vertheidigung, noch die

Akte«, derer er sich in der Streitsache zu bedienen gr-
dmkk, mitgetheilet hat, und das laut den Art. 05, 26,
soll -der Beklagte bei Erscheinung richterlich in alle
Kosten, seit der Vorladung ausschließlich, verfällt
werden. — Das Gericht wird dem Beklagten eine neue

Frist von 8 Tagen verleihen, nm seine Vertheidigungen
sind Akten mitzutheilen, in Folge dergleichen § 25, 26,
und die Parteien auf die andern folgenden 8 Tage
wieder Vorbescheiden, um dann zu verfahren, wie es

beim ersten Verhöre hätte geschehen sollen.
§. 5y. Sollte es sich bei diesem zweiten Verhör

zeigen, daß der Beklagte abermai die Bekanntmachung
seiner Vertheidigung und die Mittheilung seiner Akten

versäumt habe, dann soll er nach der Form und unter
denVorbehalkung-m der H 32, g? in Contumaz verfallt
werden.

§ 6->. Wenn ein Erbe vor Gericht beichwden wird,
ehe die Frist verflossen ist,' die ihme durch des Gesez

zugestanden wird, um sich zu bedenken, ob er diese

Verlassenschaft antreten wolle so soll er eiue» Ver-
schub erhalten, der 8 Tag nach dem Verfinß des ge-

Wichen Termins, wahrend welchem er sich bedenken

kann, dauern soll.
§ 6i. Sollte sieb unter den Parthewn über den

Benz der unbestrittenen Sache, oder über irgend eine

«insweilige Materie eine vorgângige prvliu»i»às
Zwisnqkit erheben, s» wir» das Gericht jummarisch

auf die bloßen mündlichen Debatten der Parteyen- nn»
der in § 3. vorgeschriebenen Forme darüber verfahren.

§ 62. Eben dies gielt, wenn der Beklagte, ohne
sich in die Sache einzulassen, sich begnügt, bloß eine
VerzvgerungSeinwendung zu machen.

Vierter A b s ch nitt.
Von der gewöhnlichen Prozedur ohne

Jnzidenzen.
§ 65. Es steht dem Kläger frei seine Klage münd-

sich oder schriftlich vorzubringen.
K 64. Gleichwohl soll es in keinen Rechtshandel,

dessen Belauf unter 400 Franken (Summe, welche die
Competenz des Distriktsgerichts ausmacht) ist, erlaubt
sey, selben schriftlich zu führen.

§ 65. Es versteht sich, daß Sachen, so die Ehr«
und das Daseyn der Bürger anbelangen, keiner Scha-
zung fähig sind.

H 66. Betrift es Grunddienfte, so soll man den
völligen Werth des GrundstükS, aus welchem der
Dienst haftet, in Bewacht ziehen. Nach diesem Wer-
the des Grundstüks soll sich die Gerichtsbchörde richten.

5 67. Weder der Kläger noch der Beklagte, sie

mögen mündlich oder schriftlich ihre Sache betreiben,
sollen weder die aus ihren gegenseitigen Schriften her-
geleiteten Schlüsse verändern, noch andere Akten, als
jene, so sie sich wechselseitig mitgetheilt haben, vor-
weisen können. — Sollte eine von beiden Parteyen so

etwas versuchen, sosolle solches nicht zugelassen wer-
den, als nachdem die Sache noch vor ihrer Bekauntma-
chung eine andere Gestalt bekommen, und die Kosten
des Rückganges der Gegenpartei) bezahlt werden. —
Ausgenommen sind die Fälle, wo schriftliche Beweise
zu «Aachen sind, laut §

§ 68. Wenn der Kläger seine Klage schriftlich ge-
mache hat, so soll der Inhalt von dem Schreiber in
das Senchtsprotoko" getragen werden; dieser Schreiber
wird ihn sodann dein Kläger wieder vorlesen, um sich

zu versichern, ob er nichts dagegen zu sagen habe, l
Es soll in dem Protokoll von dieser Vorlesung und der
Genehmigung des Klägers Meldung geschehe«!. — Ver-
langt er einige Abänderungen seiner Aussage, so sollen
sie auf der Stelle gemacht werden.

K 6y. Hat der Kläger seine Sache mündlich er-
öffnet, so kann der Beklagte ebenfalls sich mündlich
verantworten. In diesem Falle soll der Auszug seiner
Verantwortung nach gleicher Form, wie die Klage,,
in das Protokoll getragen werden.

§ 70. Auf Verlangen des Beklagten soll ihm eine
Frist von 8 Tagen vergönnet werden, um seine Berank
Wertung schriftlich oder mündlich einzugeben.

§ 71. Nachdem der Beklagte sich verantwortet,
mag der Kläger in gleichet« Verhör mündliche Gest«



eimvendungen mache», und ebenso der Beklagt? münd-
liche Gegenverantwortungeu.

§ 72. Wenn der Kläger eine Frist von 8 Tagen
auf die schriftliche oder mündliche Beantwortung fo-
dert, um sie reifer zu erwägen, so muß ihm diese Frist
zugestanden werden.

§ 73. Bei diesem Verhör solle wie im vorleztcn
Z verfahren werden.

K 74. Nach geendigten mündlichen Debatten soll
zur Beurtheilung geschritten werden.

§. 7Z. Wenn aber das Gericht wünscht, die Sa-
che reifer zu erwägen, so soll es die Parteyen auf 8
Tage abweisen können.

§ 76. Wenn noch vor ergangenem Urtheil eine der
beiden Parteyen verlangt eine Probe anzuführen, so soll
ihr solches laut den Regeln im Zicn Abschnitt über
die Beweise zugestanden werden.

§ 77. Im Falle, wo der Kläger eine Klage schrift-
lich führt, soll der Schreiber auf dem Rande das Zeug-
»iß seiner Aussage nach der im § vorgeschriebenen
Form, bemerken. Das Gleiche soll für alle schriftlichen
Aussagen in der Streitsache statt haben.

§ 78. Der Beklagte soll seine Antwort schriftlich
geben können.

§ 7y. Zn diesem Ende wird er eine Frist von 8

Tagen haben und der Schreiber soll ihm eine Abschrift
von der Klage zustellen. Er soll zudem eine vollstem-
dige Kopie aller schon von dem Klager vorgelegten Aft
ten, oder bloß derjenigen, die er bestimmt, erhalten.

î 80. -Wenn die Meitlàuftigkeit der Klage, oder
der Rechtfi rtignngsakten es durchaus erheischen, so

kann der Richter dem Beklagten eine längere Frist zur
Bearbeitung seiner Vertheidigung zugestehen; doch soll
in Allweg nur jene Frist ertheilt werden, die durchaus
nothwendig ist.

§ 8t. Ist die Verantwortung geschehen, so mag
der Klager eine Frist von 3, höchstens iZ Tagen ew

halten, um der Verantwortung nachzudenken. Er
wird davon von dem Schreiber eine Kopie echalten
wie in Z

tz 82. Nach geschehener Verantwortung soll keine

andere Schrift von Seiten der Parteyen weiter einge-
hen können; eckolgt nun kein anderes Ansuchen zu Vc-
weisen (in weichem Falle laut dem sten Abschnitt ver-
fahren werden soll noch anders gesezliches Hinderniß,
so soll nach der im II. Kapitel vorgeschriebener Form
zum Urtheil geschritten werdest.

(Die Fortstzung folgt.)

Grosser Rath, 29. Januar.
(Fortsetzung von Hubers Meinung.)

Gerade so geht es uns alle Tage mit den wichtigsten
Beschlüsse», und dahcr ist es endlich Zeit von einer Gelee

zeuhftt Nutzen zu ziehen wie die gegenwärtige ist, wo

wir, ohne der Konstitution zu nahezu treten, dem Senat
zeigen können, daß wir vor allem aus die Republik lie--

ben, und daß wann diese es seiner Disicultetenmachcrcy
wegen erfordert, wir lieber einstweilen dem Direktorium
etwas mehr Gewalt in die Hände spielen wollen, als
mit Gefahr der Republik die Rechte der GeftzgebunZ
strenge auszuüben! — Denn wem anders als dem Sc-
nat hates tie Republik zn danken, daß sie noch keine
Friedensrichter, nicht einmal Munizipalitäten hat, und
die ganze Organisation derselben den unerträglichste»
Schncck'engcmg geht, der sie in der beständigen Gefahr
eines Krieges an den Rand ihres Untergangs bringen
kann! — Wenn doch die -Majorität des Senat beherzig-
te, daß sie nur mit Muhe, nie mit Leichtigkeit oder Lei-
denschaft, die Beschlüsse des großen Rathes ver-
werfen sollte, besonders in der jetzigen Lage des noch
nicht völlig organisirten Staates, und der noch man-
gelnden allgemeinen Civil - und Criminalgesetze? daß er
nur die Beschlusse verwerfen sollte, welche gegen die
Verfassung fündigen, oder dem allgemeinen Wohl nach-
Heilig oder für dasselbe gefährlich wären! — Man
sprach jüngsthin von Intriguen, die im großen Rath
gespielt würden um gewisse Beschlüsse durchzudrücken;
aber ich erkläre hier öffentlich und feierlich, daß ich
keine Intriguen kenne, und keine andre Parthey sehe

als die des Vaterlandes, und daß ich dagegen jeden für
einen Intriganten halte, der von Partheyen und In-
triguen spricht, ohne sie ganz an den Tag zu legen und
ihren ganzen Faden aufzudecken! — Wollen wir aber
noch einen Versuch wage», nun wohlan so gebe ich zn,
daß wir den Gegenstand wieder der Kommission zn
einiger Umänderung übergeben, in der festen Uebcrzeu-
gung, daß dann der große Rath — der noch nie mei-
ne Erwartungen b.trog — fest auf seinen Erundsaze»
bleibe, und wann der Senat wieder verwerfen würde,
dann den Weg einschlage um die Republik zu rette»,
den uns Kühn vorschlug.

Perighe anlersiüzt Graf und Cartier und glaubt,
Gapanis Meinung zuwiedcr, dessen ungeachtet ein ebe»
so guter Republikaner zu seyn als er: der Senat hatte
Recht den Beschluß zu verwerfen wegen den Oberem--
nehmern: da nun die Kommission sich erklärt, daß sie

nicht nach andern Grundsätzen arbeiten will, so fodr«
ich eine neue Kmmisswn über diesen Gegenstand. —
Man murrt. -»- Kühn will Hubern für diesmal noch
beistimmen, erklärt aber, daß er im Fall einer neue»
Verwerfung seinen Antrag wiederholen werde, weil er
glaubt, es sey besser dem Direktorium einsweilen mehr
Gewalt Zu geben, als Kleinigkeiten wegen die Republik
ins Spiel zu setzen. Nach großem Lärm wird der Ge-
Kenstand der Kommission zurükgewicftn.

Da der Senat den Beschluß der von den Gerichts-
schreiben! Bürgschaft für die zu beziehenden Eirregi-
siriruiigsgebuhren fodcrt, verwirst, so begehrt Z i in-
mermann, der den Grund einer solchen Verwerfung
nicht begreift, baß such dieser Gegenstand der Ko«»



mission zurükgewiesen werde. H über folgt und glaubt
die Kommission sollte deu allgemeinen Grundsaz aufstel-
len, daß alle Beamten welche öffentliche Gelder einzie-
hen, Bürgschaft geben sollen. Der Gegenstand wird
der Kommission zurükgewiesen!

Der Obergerichtshof begehrt, daß dem ri6. §. fei-
ner provisorischen Organisation' betreffend das gericht-
iîche Ver ahren geaen ein Mitglied der gesezgebendm
Rache oder des Direktsrius, beigefügt werde: »daß
der öffentliche Ankläger gegen die Zeugen exzipiren, und
daß der oberste Gerichtshof über diese allfalligen Ex-
jeptwnen absprechen könne. "

Auf Acker m a n n s Antrag wwd dieser Gegenstand
der hierüber niedergesezten Kommission zugewiesen.

Die Berathimg über den iten Z, der Grundsätze
iiber die Friedensrichter wird fortgesezt.

Relstab stimmt Eschern bei und bemerkt daß die

Mumzipalitäten und Friedensrichter nicht vereinigt wer-
den können, ohne wieder in den gleichen Fehler unsrer
alten Regierungen zu verfallen, die richterliche und die
ausübende Gewalt mit einander zu vereinigen, er so-

dert also Tagesordinm > über Gmürs Antrag.
Gmür glaubt die Polizei se» keine eigene Gewalt

und daher könne kehr gut den M.unizipalitäten das
Friedimsaericht übergeben und zugleich bestimmt wer--

den, daß man von einer Munizipalitat an eine ander?
appelliren könne. Ackermann unterstüzt das Gutach-
ten mir Eschers Bemerkung und Iominis Beisaz, und
findet Gmürs Antrag durchaus umwekmaßig und kon-

siitutionswiedrig. Escher ist wohl Gmürs Meinung,
daß die Polizei keine eigene Gewalt im Staat se», aber

dagegen ist sie Zweig einer Gewalt, nähmlich der voll-
ziehenden, und da die Munizipalitaten die ausgedchn-
teste Stufe dieser Gewalt sind, so wie die Friedens-
xichter das gleiche von der richterlichen Gewalt sind,
so würden, nach Gmürs Antrag, gerade in diesen ver-
breitetesten Zweigen diese beiden Gewalten der Konsti-
tutivn und den Grundsätzen jeder klugen Verfassung zu-
wieder, mit einander vereinigt: er stimmt also auch zu-
Tagesordmiug über Gmürs Antrag.

Anderwerth glaubr, die Suppleantsn für die
Friedensrichter seyen durchaus überflüssig., Iominis
Aulrag sey gestern schon beschloßen worden, und die
Friedensrichter würden ganz unwirksam, wann m u
sie mit den Munizipalitäten vereinigen- würde. Der §
wir mit Carra rds und Eschers Zusätzen ange-
nommcn.

§. 2. Die Friedensrichter der drei zu-
Nächstliegenden Gemeinden bilden ein F rie-
densgericht nach folgenden Bestimmungen.
Schlumps will noch beifügen, die Friedensrichter der
zuuachstliegendcn Gemeinden oder Sektionen von Ge-
meindem Csseynoz will keine solche Friedensgerichte
haben und stimmt also für ganzliche Duvchstreichmig
dieses Cartier will noch bestimmen, daß die Ver-
maltungskammern die Gemeinden welche zusammen in

ein Friedensgericht gehören, bezeichnen sollen. Cscher
will, daß die lessen Worte dieses §, »nach folgenden
Bestimmungen ", weggelassen werden, weil wir diese
Grundsatze abgesondert dem Senat übersenden, und also
von keinen folgenden Bestimmungen sprechen können,
die wir selbst noch nicht beschlossen haben.

Ackermann stimmt Schlmnpf bei, will aber in
den großen Gemeinden die Friedensrichter aller Sek-
tionen in ein Gericht vereinigen: Eschers Antrag fin-
det er überflüssig, weil dem Senat dcr ganze Entwurf
Beilagsweise übersandt wird. Anderwerth stimmt
ganz zum Gutachten, eben so auch Meber. Jac,
quier will den Distriktsgerichten die Eintheilung in
Friedensgerichte übergeben. Gapani glaubt, diese
Friedensgerichte seyen m den bcrgigten Kantonen sehr
beschwerlich, er will daher den Friedensrichtern Bei-
sitzer geben, die nach dem Wunsch der Partheien ge-
wählt werden sollen. Ander werth wünscht daß die-
ser Grundsaz anerkannt, übrigens aber dieses ganze
Gutachten der Kommission zu derjenigen Umänderung
übergeben werde, weiche derjenigen gemäß ist, die mit
dem ircn §. vorgenommen wurde.

Carrard glaubt, diese Friedensaerichte seyen
lchwer auszufuhren und eigentlich überflüssig, weil die-
lelben nur über geringe Summen abzusprechen haben,
welche kaum die Unkosten eines Friedensgerichts betra-
gen werden: daher stimmt er Gapani bei und will in
jeder Gemeinde Besitzer ernennen laßen, von denen «st-

nige von den Partheien verworfen werden können: zu-
dem müssen wir bedenken, daß der Senat die ersten
Beschlüsse verwarf, weil er keine eigentliche Friedensge-
richte haben wollte: er stimmt für Zurükweisung au die
Kommission, welche auch beschlossen wird.

Michel im Namen einer Commission, legt cm
Gutachten über Rechtstriebkosten vor.

Geynoz fodert Dringlichkeitserklärung. Ander-
werth, wünscht zur sorgfalligen Untersuchung dieses
Gutachtens wenigstens Z Tag Niedcrlegung auf den
Kanzleitisch. Akermann stimmt Anderwerth bei.
Jomini stimmt Gynoz bei. Anderwerths Antrag
wird angenommen.

Das Gutachten über die Begünstigung und Her-
ausgäbe des schweizerischen Republikaners
in zwei Sprachen wird in Berathung genommen,
(siehe RepabZikaner No.

Cartier denkt, die deutsche Herausgabe des
Republikaners werde ziemlich vortheilhaft seyn, und
will daher nicht auf Unkosten der Nation die frcmzs-
fische Uebersetzung begünstigen, und denkt, eben so

müßte auch ein italienischer Republikaner heraus-
gegeben werden; er fodert Tagesordnung über dieses
Gutachten. Ander w e rèh wünscht vor allem aus,
daß der schweizerische Republikaner besser vorrucke,
und zu einem amtlichen Blatt erklärt werde ; er begehrt
daher Zurükweisung des Gutachtens an die Commis-
sion. Carrard will, daß erst die Ueberlassung der-



z Presst» an den Republikaner bestimmt werde. I o-
min- will das ganze Gutachten gem inschastlich be-
bandeln, und nicht den deutschen Republikaner vor dem
französischen begünstigen. Carra rb beharret auf sei-
nem Antrag. Desioes unterstiiztganz Carrard, deft
sen Ordnungsmotion angenommen wird.

H üb er bedaurc, daß man nicht erst erklärte/ ob
man den schweizerischen Republikaner überhaupt be-
günstigen wolle oder nicht; er ist zwar ganz der Men
nung/ daß der schweizerische Republikaner am voll-
ständigsten die Berathungen der Räthe lieferte; allein
wann ihn die Gesetzgebung begünstigen würde/ so müßten
die Herausgeber auch sich gefallen lassen, ihr Blatt
ausschließend den Berathungen, Beschlüssen und Ge-
setzen der geftzgebenden Räthe/ zu widmen; wann man
den Republikaner begünstigt/ so muß dann auch das
französische Bulletin begünstigt werden/ und ein all-
fallig erscheinendes italienisches Blatt; übrigens glaubt
er, kc nne man für einmal das Ganze der Industrie der
Nartikularuntcrnehmer überlassen, und stimmt also zur
Tagesordnung. Desto es begreift nicht, wie man
nun auf einmal zur Tagesordnung gehen wolle; er
widcrsezt sich derselben, und glaubt es sey Pflicht der
Gesezgeber, Unternehmungen welche das Volk zwek-
massig von unsern Berathungen unterrichten, zu be-
günstigen. Seeretan foderk Vertagung der weitem
Berathung, um einen wichügern Gegenstand in Vera-
thung zu nehmen. Grosser Lerm über Abstimmung., Man
geht zur einfachen Tagesordnung über das Gutachten.

Der Senat nimmt den Beschluß über die Entlast
sung des Bürger Direktors Legrand an.

Der Präsident geht mit i-> Mitgliedern in den
Saal des Obergerichtshof, s, um mit dem Präsidenten
des Senats das Loos über vie Wahl eines nenen Di-
rektors.zu ziehen.

Die Bittschriften von 11 Gemeinden aus dem Di-
strikt Roll im Kanton Leman, welche gleichen Inhalts
seyn sollen, wie die gestern vom Direktorium über-
sanvten Bittschriften des Distrikts Neus, werden vor-
gelegt. Schlumpf federt Verweisung in eine Nach-
Mittagsitzung. G a p a ni wünscht Verlesung einer die-
ser gleichlautenden Bittschriften, damit man dann ur-
theilen könne. ob man mit Recht gestern die Tages-
ordnung mit Unwillen darüber begehrte. Bourgeois
stimmt bei, und versichert^ daß diese Bittschriften in
einem ehrfurchtsvollen Ton abgefaßt seyen. S chlu mpfs
Antrag wird angenommen.

Der Präsident kömmt von der Loosziehung znrük^
und zeigt an, daß der S.nat das Vorschlagrecht
für die Dircktsrwahl habe. Nach einigen Berakhun-
gen wird die Versammlung bis um 4 Uhr vertaget.

Die Abmdsitzung in der der Bürger Bay zum
Direktor gewühlt ward, hüben wir schon geliefert.
(S.

Senat, si. December.
Präsident: Barras.

Ein Beschluß über vorläufige Einrichtungen deS
Nationalarchivs und der Bibliothek der Geftzgebung,
wird wegen fehlerhafter Redaktion zurükgewndt.

Auf Er auersAntrag soll dlc Commission wegen
Redaktlonsfehlern, am nächsten Montag Bericht er-
statten.

Der Beschluß übcrZ die unchlichen Kinder kwird
verlesen und einer aus den B. Usteri, Crauer,
Muret, Devevey und Augustin- bestehenden
Commission übergeben, die in 8 Tagen berichten soll.

Der Beschluß der die Bestimmung des Grads
der Vereinbarlichkeit zwischen dem B.ruf eines öfftnt-
lichen Beamten und jenem eines Advokaten enthält»-
wird zum zweitenmal verlesen.

Kubii sieht nicht, was die Resolution für son-
derbaren Nutzen bringen wird; er. fürchtet, sie stelle
stillschweigend die Advokatsn wieder auf die iFüsse.
Sie spricht meist von solchen Beamten, die vom Ad-
vokatenberuf sollen ausgeschlossen werden, von denen
in der That wenig zu besorgen ist, daß sie Advokaten
werden seyn wollen. Das 2te Considérant gefüllt ihm
gar nicht, worin gesagt wird: In Erwägung, daß
die Freiheit der Bürger und selbst oft das Bedürfniß,
in welchem sich einzelne Bürger befinden könnten, er
fodere, daß in allen Fällen den öffentlichen Beamten
erlaubt sey, den Advokatenberuf für andere Bürger
zu treiben, in sofern die Pflichten des Amtes, welches
sie bekleiden, nicht darunter leiden.— Er hatte immer
geglaubt, es wäre besser, wenn wenigstens für ein
Jahr zur Probe, die Advokaten von allen Civilgerich-
ten Zausgeschlossen würden; denn nur durch Kunst
werden die Prozesse verwickelt, und der Emwurf daß
die Partheiien einander nicht gewachsen seyen, fällt
weg, weil eben so auch die Advskaten es nicht sind.

Anstatt der vorliegenden Resolution, wenn ich im
grossen Rath jäße, hatte ich zu einer Resolution ge-
rathen, ungefehr nach folgendem Schlag:

In Erwägung, daß die rechtschaffen tröstlichen
Advokaten viel seltener als jene sind, welche lieber ver-
wirren als aufklären, damit rüksichtlich ihres eigenen
Nutzens, die Strelthändel nicht so leicht, und nicht
so schleunig entschieden werden. <

In Erwägung, daß eben dieses spielende Unwe-
sen schon manche Familie in Armuth und Elend ge-
stürzt hat.

Und in Erwägung, daß es nun endlich hohe Zeit
seye, diesem grossen Uebel abzuhelfen, um auch hierin
die gesegneten Früchte der neuen Ordnung der Dinge
fühlbar zn machen, hat der grosse Rath, nachdem er
die Ungenz erklärt,

beschlossen-
Es sollen in Civilprozcssen um des besondern und



«Hgemeinex Bestens willen, keine Advskaien mehr ge-
braucht werden dürfen.

Es sollen auch keine schr-ftliche Vertheidigungen
mehr verfasset, sondern alles mündlich vorgetragen
»erden. Mithin folle Jeder seine Rechtssache selbst

vertheidigen, jedoch mit, der Ausnahme, daß ein
Blödsinniger durch einen Verwandten oder Nachbar,
zu welchem er das beste Zutrauen hat, und ein Be-
vogteier durch seinen Bögt sich vertheidigen möge.

And in Gemeindsstreitigkeiten sollen die Vorge-
fezte ihres Recht verfechten.

In Hoffnung ein solcher Beschluß werde einst
kommen, will er indeß nur den gegenwartigen an
nehmen.

Meyer v. Arb. In verschiedenen Kantonen war
es gebräuchlich daß in der ersten Instanz die Paw
cheîcn aus den Richtern Vorsprechcr wählten, und
keine Advokaten zugelassen wrirben; diese Vorsprechcr
waren nicht bezahlst; die Vortheile würden durch die
gegenwärtige Resolution verlohren gehen; er verwirst
sie.

Mittelholzcr findet, dieselbe sey unbestimmt,
und sich selbst widersprechend; sie erklärt nurAusuah-
men solcher, die nicht Advokaterwernchtungen über-
lechmen sollen, stellt aber zugleich den Grundsatz aus,
daß in Zukunft Advokaten bei Prozessen sollen zuge-
lassen werden; nun sind aber die Advokaten wenigstens
Goldschlucker, wann er sie nicht Prozegverwirrer neu-
nen soll, und jener bedürft» wir jezt gar nicht. —
Nach den Worten der Resolution können die Statt-
Halter ausser ihrem Kanton Advokatendienste leisten.
Er schlägt eine Commission vor.

Er au er halt den Beschluß nicht für überflüssig;
Agenten, Kantons - und Disiviktsrichttr lassen sich

wirklich als Advokaten brauchen, und ihr Einfluß auf
die Gerichte ist unzweideutig. Wir können zu Abstell-
King dieser Mißbrauche nicht ein neues Civilbuch ab-
warten. In Rüksicht der Advokaren, soll man auch

nicht von einem Extrem auf das andere verfallen;
man soll ihnen gehörige Grenzlinien ziehen, und übri-
Heus bedenken, daß ausser ihnen die Prozeßordnung
nnd andere Sachen mehr, an den PcozeAverwirrungen
Schuld tragen. Den aus den Richtern gewählten Vor-
sprechen! kann er das Wort eben auch nicht sprechen;
sie veranlassen Gegenvorsprecher, und leeren die Beu-
tel wie die Advokaten; er nimmt den Beschluß an.

Lüthi v. Sol. macht auf Fcbler der Abfasscmg
des Beschlusses aufmerksam. Umer andern, nimm;
derselbe den Statthaltern die Besugniß in ihrem Kau-
ton als Advokaten zu arbeiten; ausser demselben dür-
sen fie es mithin, und wie reimt sich mm dieses mn
dem Erwägungsgrund des Beschlusses, der sagt, die
Einschränkungen seyen nöthig — weil ihr Amt darum
ter leiden könnte.

Devevey hält den Beschluß für nothwendig, da

öffentliche Beamte sich zu Schulden kommen liefen, ihr

ì

Amt zu berllachkässigen, ihr Ansehen ss; mißbrauchen,
und zu advokwren. Aber Advokaten abschaffen wok
len, wäre s-ss- unvorsichtig gehandelt; in illren geh»-
rigen Schranken sind dieselben nüzlich, und nothwea-
dig; sie ''"--'en die Gesetze kennen, und ohne sie müßte
der unm.wrrichteke Landmann dem rechtskundigen
Städter nur zu oft unterliegen.

Schneider nimmt den Beschluß als eine einjd
weilige Vorsorge gegen Mißbräuche'an. Lüthi v. Langn,
ebenfalls.

Schüret will zwar die witzigen Einfälle in denen
man sich gegen die Advokaten gefallt, nicht be-
antworten; aber die Diakr.'bei!, der sich gewisse Mit-
glieder -gegen alles was Wissenschaft und Gelchrsam-
keit heißt, unausgesezt erlauben, kann er es nicht mit
Stillschweigen übergehen, den» es ist dieses lacherlich
machen der Wissenschaft, wahrhaft des Senats un-
würdig. Wollte man einen Angenblik nachdenken, so
würde man finden, daß Wissenschaft anders nichts
als genaue Kenntniß der-Sachen ist, und man würde
aufhören,, sie lächerlich machen zu wollen. Sind es
nicht die .Einsichten und die Aufklärung, denen wir
die Freiheit verdanken, und sind es nicht Kemttniße
hinwieder, wodurch sie beschüzt und gesichert wird's
Unter den Advokaten giebt es^-mstreirig solche, die ih-
rem Stand Schande machen; aber berechtigt dieses
den ganzen Stand zu prsscribieren? Wird man die
Aerzte abschaffen: weil es unwissende und schlechte
giebt, die ihre Kranken, statt sie zu kurieren, ins Grab
senden? Wird man den Handel untersagen, weil es
betrügerische Handesieute giebt? — Der ächte und
wahre Advokat ist ein gwer Bürger, der die Kenntniß
des natürlichen und positiven Rechtes, und vorzüglich
die der Gesetze seines Landes sich zum besondern Gni--
dimn gemacht hat... Sollte ein solche? Manu gefähr-
lieh seyn? — Und sind es uichk die Advokaten, die
vorzüglich zur Revolution beigetragen haben — Sind
sie es nicht, die in der- arissà,tischen Ständen und
der Herrschsucht der Willkühr nach einigen Widerstand
entgegensetzen... Ich frage den Bürger Kublch dcr keine
Advokaten zulassen will, wie er sich mit all seinen
Einsichten helfen wurde, wenn er von einem Gerichte
dessen Sprach? und Formalitäten ihm unbekannt wä-
ren, erscheinen müßte? Wo ist der Bürger, der ohne
den Rath eines Sachkundigen Manns nicht im Fall
seyn kann, Ehre und Gut zu verlieren. Unsere Gesetze
mögen auch noch so klar und einfach werden, nicht
jeder wird im Fall seyn, sich deren vollkomme Kennt-
niß zu erwerben. Kubii möchte auch alle schriftli-
chen Prozeduren aufheben, sie vereinfachen ist sehr
nothwendig, aber sie aufheben hieße gewiß Willkühr
und Ungerechtigkeit durch Vertilgung der Spuren wie
sie znrüklasscn, mächtig begünstigen. — Was die Rc-
solution selbst betrist, so steuert dieselbe einem Miß-
brauch, und er stimmt zur Annahme.

(Die Fortsetzung folgt.)
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